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ÜBEREINKOMMEN

aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über das vereinfachte
Auslieferungsverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN dieses Übereinkommens, nämlich die Mitgliedstaaten der Euro­
päischen Union —

UNTER BEZUGNAHME auf den Rechtsakt des Rates vom 9. März 1995,

IN DEM WUNSCH, die justitielle , strafrechtliche Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten sowohl
bei der Strafverfolgung als auch bei der Strafvollsteckung zu verbessern,

IN ANERKENNUNG der Bedeutung der Auslieferung im Bereich der justitiellen Zusammenarbeit für die
Verwirklichung dieser Zielsetzungen,

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß es erforderlich ist, das Auslieferungsverfahren zu vereinfachen, soweit
dies mit den wesentlichen Grundsätzen ihres innerstaatlichen Rechts und den Prinzipien der Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vereinbar ist,

IN ABETRACHT DER TATSACHE, daß die Person, gegen die sich das Ersuchen richtet, in zahlreichen
Auslieferungsverfahren der Übergabe nicht widerspricht,

IN ANBETRACHT DESSEN, daß es in diesen Fällen wünschenswert ist, die Dauer des Auslieferungsver­
fahrens und der Auslieferungshaft auf ein Mindestmaß zu verringern,

IN DER ERWÄGUNG, daß es daher zweckmäßig ist, die Anwendung des Europäischen Auslieferungs­
übereinkommens vom 13 . Dezember 1957 durch Vereinfachung und Verbesserung des Auslieferungsver­
fahrens zu erleichtern,

IN DER ERWÄGUNG, daß die Bestimmungen des Europäischen Auslieferungsübereinkommens für alle
Fragen, die nicht in diesem Übereinkommen geregelt werden, weitergelten —

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN :

Artikel 1 Artikel 3

Allgemeine Bestimmungen Bedingungen der Ubergabe
( 1 ) Mit diesem Übereinkommen soll die Anwendung
des Europäischen Auslieferungsübereinkommens zwi­
schen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
durch Ergänzungen der Vorschriften jenes Ubereinkom­
mens erleichtert werden .

( 1 ) Nach Artikel 2 ist jede Person, gegen die ein Er­
suchen um vorläufige Verhaftung nach Artikel 16 des
Europäischen Auslieferungsübereinkommens vorliegt,
nach Maßgabe der Artikel 4 bis 11 sowie des Artikels 12
Absatz 1 zu übergeben .

(2) Absatz 1 berührt nicht die Anwendung günstigerer
Bestimmungen zwei- oder mehrseitiger Abkommen, die
zwischen den Mitgliedstaaten in Kraft sind .

(2) Für die Übergabe nach Absatz 1 bedarf es nicht
der Vorlage eines Auslieferungsersuchens und der erfor­
derlichen Unterlagen gemäß Artikel 12 des Europäischen
Auslieferungsübereinkommens .

Artikel 2 Artikel 4

Verpflichtung zur Übergabe Zu übermittelnde Informationen

( 1 ) Für die Unterrichtung der in Haft genommenen
Person gemäß den Artikeln 6 und 7 sowie der zuständi­
gen Behörde gemäß Artikel 5 Absatz 2 werden folgende
vom ersuchenden Staat zu übermittelnde Informationen
als ausreichend angesehen :

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, einander die Per­
sonen, nach denen zum Zwecke der Auslieferung ge­
fahndet wird, in dem vereinfachten Verfahren, wie es in
diesem Übereinkommen vorgesehen ist, zu übergeben,
sofern diese Personen und der ersuchte Staat gemäß die­
sem Übereinkommen hierzu ihre Zustimmung gegeben
haben . a) die Identität der verfolgten Person,
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b) die um die Festnahme ersuchende Behörde,

c) das Bestehen eines Haftbefehls oder einer Urkunde
mit gleicher Rechtswirkung oder eines rechtskräftigen
Urteils,

d) die Art und die rechtliche Würdigung der strafbaren
Handlung,

e) die Beschreibung der Umstände, unter denen die
Straftat begangen wurde, einschließlich der Zeit, des
Ortes und der Art der Täterschaft der verfolgten Per­
son,

f) soweit möglich, die Folgen der Straftat.

(2) Erweisen sich die in Absatz 1 vorgesehenen Infor­
mationen als unzureichend für die Genehmigung der
Übergabe durch die zuständige Behörde des ersuchten
Staates , so kann ungeachtet des Absatzes 1 um ergän­
zende Informationen ersucht werden.

(3) Die Zustimmung und gegebenenfalls der Verzicht
nach Absatz 1 werden nach dem im innerstaatlichen
Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Verfahren zu
Protokoll genommen.

(4) Die Zustimmung und gegebenenfalls der Verzicht
nach Absatz 1 sind unwiderruflich. Die Mitgliedstaaten
können bei Hinterlegung ihrer Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden in einer Erklä­
rung darauf hinweisen, daß die Zustimmung und gege­
benenfalls der Verzicht nach den anwendbaren Vor­
schriften des innerstaatlichen Rechts widerruflich sein
können. In diesem Fall wird der Zeitraum zwischen der
Mitteilung der Zustimmung und ihres Widerrufs bei der
Berechnung der in Artikel 16 Absatz 4 des Europäischen
Auslieferungsübereinkommens vorgesehenen Fristen
nicht berücksichtigt.

Artikel 8

Mitteilung der Zustimmung

( 1 ) Der ersuchte Staat teilt dem ersuchenden Staat
unverzüglich die Zustimmung der Person mit. Damit der
ersuchende Staat gegebenenfalls ein Auslieferungsersu­
chen stellen kann, teilt ihm der ersuchte Staat spätestens
zehn Tage nach der vorläufigen Festnahme mit, ob die
Person ihre Zustimmung erteilt hat oder nicht.

(2) Die Mitteilung nach Absatz 1 erfolgt unmittelbar
zwischen den zuständigen Behörden .

Artikel 5

Zustimmung und Genehmigung

( 1 ) Die in Haft genommene Person gibt ihre Zustim­
mung gemäß den Artikeln 6 und 7 .

(2) Die zuständige Behörde des ersuchten Staates er­
teilt ihre Genehmigung gemäß ihren innerstaatlichen
Verfahren .

Artikel 6 Artikel 9

Verzicht auf den Schutz des Grundsatzes der Spezialität
Jeder Mitgliedstaat kann bei der Hinterlegung seiner
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitritts­
urkunde oder zu jedem anderen Zeitpunkt erklären, daß
die Bestimmungen des Artikels 14 des Europäischen Aus­
lieferungsübereinkommens nicht gelten, wenn die Person
gemäß Artikel 7 dieses Übereinkommens

a) ihre Zustimmung zu der Auslieferung gegeben hat ;
oder

b) ihre Zustimmung zu der Auslieferung gegeben und
ausdrücklich auf den Schutz des Grundsatzes der
Spezialität verzichtet hat.

Unterrichtung der Person
Wird eine Person, nach der zum Zwecke der Ausliefe­
rung gefahndet wird, im Hoheitsgebiet eines anderen
Mitgliedstaats in Haft genommen, so unterrichtet die zu­
ständige Behörde nach ihrem innerstaatlichen Recht
diese Person über das gegen sie gerichtete Ersuchen so­
wie über die ihr gebotene Möglichkeit, ihrer Übergabe
an den ersuchenden Staat im vereinfachten Verfahren
zuzustimmen.

Artikel 7

Entgegennahme der Zustimmung

( 1 ) Die in Haft genommene Person erklärt ihre Zu­
stimmung und gegebenenfalls ihren ausdrücklichen Ver­
zicht auf den Schutz des Grundsatzes der Spezialität vor
den zuständigen Justizbehörden des ersuchten Staates
nach dessen innerstaatlichem Recht.

(2) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maß­
nahmen, damit die Zustimmung und gegebenenfalls der
Verzicht nach Absatz 1 unter Bedingungen entgegenge­
nommen werden, die erkennen lassen , daß die Person sie
freiwillig und in vollem Bewußtsein der sich daraus erge­
benden Folgen bekundet hat. Zu diesem Zweck hat die
in Haft genommene Person das Recht, einen Rechtsbei­
stand beizuziehen.

Artikel 10

Mitteilung der Auslieferungsentscheidung
( 1 ) Abweichend von Artikel 18 Absatz 1 des Europäi­
schen Auslieferungsübereinkommens erfolgen die Mittei­
lung über die nach dem vereinfachten Verfahren getrof­
fene Auslieferungsentscheidung sowie die Übermittlung
von Informationen betreffend dieses vereinfachte Ver­
fahren unmittelbar zwischen der zuständigen Behörde
des ersuchten Staates und der Behörde des Staates, der
um vorläufige Verhaftung ersucht hat.
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Artikel 13(2) Die Mitteilung gemäß Absatz 1 erfolgt spätestens
20 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem die Person zuge­
stimmt hat.

Artikel 11

Übergabefrist

Weiterlieferung an einen anderen Mitgliedstaat
Findet der Grundsatz der Spezialität entsprechend der
Erklärung des Mitgliedstaats gemäß Artikel 9 auf die
ausgelieferte Person keine Anwendung, so gilt Artikel 15
des Europäischen Auslieferungsübereinkommens nicht
für die Weiterlieferung dieser Person an einen anderen
Mitgliedstaat, sofern in der genannten Erklärung nicht
etwas anderes bestimmt ist.

Artikel 14

Durchlieferung

( 1 ) Die Übergabe der Person erfolgt spätestens 20
Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung
über die Auslieferung im vereinfachten Verfahren nach
Maßgabe des Artikels 10 Absatz 2 mitgeteilt worden ist.

(2) Wird die Person in Haft gehalten, so wird sie
nach Ablauf der in Absatz 1 vorgesehenen Frist im Ho­
heitsgebiet des ersuchten Staates freigelassen.

(3) Kann die Person aus Gründen höherer Gewalt
nicht innerhalb der in Absatz 1 vorgesehenen Frist über­
geben werden, so teilt die in Artikel 10 Absatz 1 ge­
nannte betroffene Behörde dies der anderen Behörde
mit. Sie vereinbaren einen neuen Zeitpunkt für die Über­
gabe. In diesem Fall findet die Übergabe innerhalb von
20 Tagen nach dem vereinbarten neuen Zeitpunkt statt.
Befindet sich die betreffende Person nach Ablauf dieser
Frist weiterhin in Haft, so wird sie freigelassen.

(4) Die Absätze 1 , 2 und 3 gelten nicht, wenn der er­
suchte Staat Artikel 19 des Europäischen Auslieferungs­
übereinkommens anwenden möchte .

Für die Durchlieferung im Sinne des Artikels 21 des
Europäischen Auslieferungsübereinkommens gilt, wenn
es sich um eine Auslieferung nach dem vereinfachten
Verfahren handelt, folgendes :

a) in Dringlichkeitsfällen kann das Ersuchen zusammen
mit den in Artikel 4 genannten Informationen dem
Durchlieferungsstaat durch jedes Nachrichtenmittel,
das Schriftspuren hinterläßt, übermittelt werden. Der
Durchlieferungsstaat kann seine Entscheidung auf
demselben Wege mitteilen ;

b) die in Artikel 4 genannten Informationen reichen aus,
um der zuständigen Behörde des Durchlieferungs­
staats die Möglichkeit zu geben festzustellen, daß es
sich um ein vereinfachtes Auslieferungsverfahren han­
delt, und um gegenüber der ausgelieferten Person die
zur Durchführung der Durchlieferung erforderlichen
Zwangsmaßnahmen zu treffen.

Artikel 12

Artikel 15

Bestimmung der zuständigen Behörden

Jeder Mitgliedstaat teilt bei der Hinterlegung seiner Ra­
tifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsur­
kunde in einer Erklärung mit, welches die zuständigen
Behörden im Sinne der Artikel 4 bis 8 , 10 und 14 sind .

Zustimmung nach Ablauf der in Artikel 8 vorgesehenen
Frist oder unter anderen Umständen

( 1 ) Gibt die Peron ihre Zustimmung nach Ablauf der
in Artikel 8 vorgesehenen Frist von zehn Tagen, so

— führt der ersuchte Staat das vereinfachte Verfahren
wie es in diesem Übereinkommen vorgesehen ist
durch, wenn ihm noch kein Auslieferungsersuchen im
Sinne von Artikel 12 des Europäischen Auslieferungs­
übereinkommens zugegangen ist ;

— kann der ersuchte Staat dieses vereinfachte Verfahren
anwenden, wenn ihm in der Zwischenzeit ein Auslie­
ferungsersuchen im Sinne von Artikel 12 des Euro­
päischen Auslieferungsübereinkommens zugegangen
ist.

(2) Ist ein Ersuchen um vorläufige Verhaftung nicht
gestellt worden oder ist die Zustimmung nach Eingang
des Auslieferungsersuchens erklärt worden, so kann der
ersuchte Staat das vereinfachte Verfahren wie es in die­
sem Übereinkommen vorgesehen ist anwenden .

(3) Jeder Mitgliedstaat gibt bei der Hinterlegung
seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunde in einer Erklärung an, ob und unter
welchen Bedingungen er beabsichtigt, Absatz 1 zweiter
Gedankenstrich und Absatz 2 anzuwenden.

Artikel 16

Inkrafttreten

( 1 ) Dieses Ubereinkommen bedarf der Ratifikation,
der Annahme oder der Genehmigung. Die Ratifikations-,
Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim
Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union
hinterlegt. Der Generalsekretär des Rates notifiziert die
Hinterlegung dieser Urkunde allen Mitgliedstaaten .

(2) Dieses Übereinkommen tritt 90 Tage nach der
Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder Geneh­
migungsurkunde durch den Mitgliedstaat, der diese
Förmlichkeit als letzter vornimmt, in Kraft.
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(2) Der Wortlaut dieses Übereinkommens, der vom
Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in
der Sprache des beitretetenden Staates erstellt und von
allen Mitgliedstaaten gebilligt wird, ist gleichermaßen
verbindlich wie die übrigen authentischen Fassungen.
Der Generalsekretär übermittelt jedem Mitgliedstaat eine
beglaubigte Abschrift dieses Wortlauts .

(3) Jeder Mitgliedstaat kann bis zum Inkrafttreten
dieses Übereinkommens bei der Hinterlegung seiner Ra­
tifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde oder
zu jedem anderen Zeitpunkt erklären, daß dieses Über­
einkommen für ihn gegenüber den Mitgliedstaaten, die
eine Erklärung gleichen Inhalts abgegeben haben, 90
Tage nach der Hinterlegung seiner Erklärung anwend­
bar wird .

(4) Jede nach Artikel 9 abgegebene Erklärung wird 30
Tage nach ihrer Hinterlegung, frühestens jedoch am Tag
des Inkrafttretens dieses Übereinkommens oder seiner
Anwendung gegenüber dem betroffenen Mitgliedstaat,
wirksam.

(5) Dieses Übereinkommen gilt nur für Ersuchen, die
nach dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens oder der An­
wendung zwischen dem ersuchten oder dem ersuchenden
Staat vorgelegt werden.

(3) Die Beitrittsurkunden werden beim Generalsekre­
tariat des Rates der Europäischen Union hinterlegt.

(4) Dieses Übereinkommen tritt für jeden Staat, der
ihm beitritt, 90 Tage nach der Hinterlegung seiner Bei­
trittsurkunde, oder aber zum Zeitpunkt des Inkrafttre­
tens dieses Übereinkommens in Kraft, wenn dieses beim
Ablauf des genannten 90-Tage-Zeitraums noch nicht in
Kraft getreten ist.

Artikel 17

Beitritt (5) Ist dieses Übereinkommen zum Zeitpunkt der
Hinterlegung der Beitrittsurkunde noch nicht in Kraft
getreten, ist Artikel 16 Absatz 3 auf die beitretenden
Mitgliedstaaten anwendbar.

( 1 ) Dieses Übereinkommen steht allen Staaten, die
Mitglied der Europäischen Union werden, zum Beitritt
offen.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio .

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses
Übereinkommen gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την
παρούσα σύμβαση.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands .

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente
convention .

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente
convenzione .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Over­
eenkomst hebben gesteld .

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da
presente convenção .

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopi­
muksen.

Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konven­
tion.
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Hecho en Bruselas, el diez de marzo de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único,
en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finlandesa, francesa, griega, irlandesa, italiana,
neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado
en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. El Secretario Gene­
ral remitirá a cada Estado miembro una copia autenticada de dicho texto.

Udfærdiget i Bruxelles, den tiende marts nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på
dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og
tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og er deponeret i arkiverne i Generalsekretariatet
for Rådet for Den Europæiske Union . Generalsekretæren fremsender en bekræftet genpart til
hver medlemsstat.

Geschehen zu Brüssel am zehnten März neunzehnhundertfünfundneunzig in einer Urschrift in
dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer,
niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist ; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates
der Europäischen Union hinterlegt. Der Generalsekretär übermittelt jedem Mitgliedstaat eine
beglaubigte Abschrift dieser Urschrift.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Μαρτίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε, σε ένα μόνον αντίτυπο,
στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορ­
τογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατί­
θενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. O Γενικός
Γραμματέας διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε κράτος μέλος.

Done at Brussels , this tenth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety­
five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish,
Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages , each text being equally authentic, such
original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the
European Union, which shall transmit a certified copy to each of the Member States .

Fait à Bruxelles , le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en
langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, ita­
lienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire
qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne . Le
Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque État membre .

Arna dhéanamh sa Bhruiséil , an deichiú lá de Mhárta míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn
bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa
Ghearmáinis, sa Ghréigis , san Iodáilis , san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa
tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin ; déanfar an
scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh .
Cuirfidh an tArdrúnaí cóip dhílis dheimhnithe chuig gach Ballstát.

Fatto a Bruxelles, il dieci marzo millenovecentonovantacinque, in un unico esemplare in lingua
danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola,
svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depo­
sitato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea, che ne trasmette copia certi­
ficata conforme a ciascuno Stato membro .

Gedaan te Brussel, de tiende maart negentienhonderdvijfennegentig, in één exemplaar, in de
Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de
Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk
authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-Generaal van de Raad van
de Europese Unie. De Secretaris-Generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift
daarvan toe aan elke Lid-Staat.
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Feito em Bruxelas, em dez de Março de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar único,
nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, ita­
liana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos , depositado nos
arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia. O Secretário-Geral remeterá
uma cópia autenticada a cada Estado-membro .

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä maaliskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksän­
kymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan,
portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa
yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon .
Pääsihteeristö toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille jäsenvaltioille .

Utfärdad i Bryssel den tionde mars år nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska,
engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska,
svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekreta­
riatet för Europeiska unionens råd . Generalsekreteraren skall vidarebefordra en bestyrkt kopia
till varje medlemsstat.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark
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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de España

Pour le gouvernement de la République française
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Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland

Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
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Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da Repüblica Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


